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(2) .Die Auftraggeber von Investitionsvorhaben, die 
von General- und Hauptauftragnehmern durchgeführt 
werden, haben ab dem Zeitpunkt der geplanten In
betriebnahme (unabhängig davon, ob der Inbetrieb
nahmetermin vom General- bzw. Hauptauftragnehmer 
unter- oder überschritten wurde) Produktionsfondsab
gabe zu zahlen.

(3) Die abzuführende Produktionsfondsabgabe ist ku
mulativ nach folgender Formel zu errechnen:
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Der von einer WB bzw. einem volkseigenen Kombinat 
einmal gewählte Abrechnungsmodus ist für den Zeit
raum eines Planjahres beizubehalten.

(4) In volkseigenen Betrieben und Kombinaten mit 
Saisonproduktion und langfristiger Einzelfertigung er
folgt die Abrechnung und Abführung der Produk
tionsfondsabgabe nach den Festlegungen für die Pla
nung gemäß § 3 Abs. 5 dieser Durchführungsbestim
mung.

(5) Die volkseigenen Betriebe führen die Produk
tionsfondsabgabe an die WB bzw. die Wirtschaftsräte 
der Bezirke ab.

(6) Die Produktionsfondsabgabe ist von den WB 
bzw. den Wirtschaftsräten der Bezirke und von den 
den Ministerien direkt unterstellten volkseigenen Kom
binaten an den Haushalt der Republik abzuführen.

(7) Die örtlichgeleiteten Betriebe und Kombinate des 
volkseigenen Bauwesens führen die Produktionsfonds
abgabe an die Bezirksbauämter bzw. an den Haus
halt des zuständigen Rates des Kreises ab.

(8) Die Bezirksbauämter führen die Produktions
fondsabgabe an den Haushalt des Rates des Bezir
kes ab.

§5
(1) Werden Grundmittel an andere volkseigene Be

triebe und Kombinate, die den Bestimmungen der Ver
ordnung vom 16. Dezember 1970 über die Produk
tionsfondsabgabe unterliegen, zur Nutzung überlassen, 
berechnet der die Grundmittel überlassende Betrieb die 
ihm für diese Grundmittel entstehende Produktions
fondsabgabe — gegebenenfalls anteilig — weiter.

(2) Der nutzende volkseigene Betrieb bzw. das Kom
binat plant und zahlt die ihm berechnete Produk
tionsfondsabgabe als Bestandteil der Nutzungsgebühr 
aus den Kosten.

(3) Die volkseigenen Betriebe und Kombinate, die 
Grundmittel zur Nutzung an andere übergeben, haben 
das Recht, Grundmittelwerte aus der Bezugsbasis zur 
Berechnung der Produktionsfondsabgabe auszugliedern, 
wenn

a) die nutzenden Betriebe der Verordnung vom 
16. Dezember 1970 über die Produktionsfonds
abgabe nicht unterliegen,

b) die nutzenden volkseigenen Handelsbetriebe bzw. 
-einrichtungen Handelsfondsabgabe entsprechend 
der Verordnung vom 24. August 1967 über die An
wendung der Handelsfondsabgabe im Bereich des 
Ministeriums für Handel und Versorgung und den 
Regelungen über die Handelsfondsabgabe im Pro
duktionsmittelhandel zahlen.

§ 6
(1) Werden Gruridmittel von mehreren Betrieben und 

Einrichtungen gemeinsam genutzt, planen und zahlen 
die volkseigenen Betriebe bzw. die Kombinate die dar
auf entfallende Produktionsfondsabgabe, die diese 
Grundmittel in ihrer Bilanz ausweisen. Sie sind berech
tigt, die entstehende Produktionsfondsabgabe auf der 
Grundlage des für sie geltenden Produktionsfondsab
gabe-Satzes den Mitnutzern anteilig weiterzuberech
nen.

(2) Handelt es sich bei den mitbenutzten Grundmit
teln um Einrichtungen zur Erzeugung, Fortleitung und 
Verteilung von Elektroenergie, Gas und Wärme, ist die 
Produktionsfondsabgabe nur weiterzuberechnen, wenn 
die Leistungen vertragsgemäß zu Kosten berechnet und 
erstattet werden. Werden solche Leistungen zu geneh
migten Preisen abgegeben, ist eine- anteilige Weiter
berechnung der Produktionsfondsabgabe nicht statt
haft. Die diese Grundmittel in ihrer Bilanz ausweisen
den volkseigenen Betriebe und Kombinate haben das 
Recht, bei gemeinsamer Nutzung von Einrichtungen zur 
Erzeugung, Fortleitung und Verteilung von Elektro
energie, Gas und Wärme (Berechnung und Erstattung 
der Leistungen zu Kosten), die anteiligen Grundmittel
werte aus der Bezugsbasis zur Berechnung der Pro
duktionsfondsabgabe auszugliedern, wenn

a) die nutzenden Betriebe und Einrichtungen der 
Verordnung vom 16. Dezember 1970 über die 
Produktionsfondsabgabe bzw. der Regelung über 
die Handelsfondsabgabe im Produktionsmittelhan
del nicht unterliegen
oder

b) die nutzenden Handelsbetriebe und -einrichtungen 
Handelsfondsabgabe entsprechend der Verordnung 
vom 24. August 1967 über die Anwendung der 
Handelsfondsabgabe im Bereich des Ministeriums 
für Handel und Versorgung zahlen.

§7
Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Januar 

1971 in Kraft.

Berlin, den 16. Dezember 1970

Der Vorsitzende Der Minister
der Staatlichen Plankommission der Finanzen

I.V.: W e n z e l  B ö h m
Stellvertreter des Vorsitzenden
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